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A. Problem

GemiB Koalitionsvertrag bekennen sich die regierungstragenden Fraktionen dazu, dass
denkmalgeschiitzte Gebaude identititsbildendes Kulturgut sind. Zugleich geben sie sich
den Auftrag, das Hessische Denkmalschutzgesetz (HDSchG) zu iiberarbeiten, um es zeit-
gemiB, biirger- und kommunalfreundlich auszugestalten.

Die denkmalrechtlichen Verfahren miissen beschleunigt werden, um die Akzeptanz des
Denkmalschutzes in der Bevolkerung zu starken. Zudem erscheint die gegenwartige Aus-
gestaltung der Einvernehmensregelung nicht mehr als zeitgemiBe Losung, die zu einer
bestmoglichen Aufgabenerfiillung durch die Denkmalbehdrden beitrdgt und der jeweiligen
Expertise der Denkmalfachbehorde und der Unteren Denkmalschutzbehdrde gerecht wird.
Auch mangelt es bisher an einem biirger- und kommunalfreundlichen standardisierten
elektronischen Antragsverfahren. Vor dem Hintergrund verstérkt auftretender Starkwette-
rereignisse und der unsicheren weltpolitischen Lage zeigt sich zudem, dass neue Regelun-
gen zu BaumaBnahmen an Denkmélern auf militdrisch genutztem Geldnde und zum Schutz
der Denkmaéler beim Eintritt von Katastrophen erforderlich sind.

B. Lésung

Der Schwerpunkt der Novelle wird auf die gesetzliche Neuregelung des Einvernehmens
durch die Denkmalfachbehérde gelegt, indem dieses auf bestimmte Fille beschrankt und
ansonsten das Benehmen oder die Anhérung vorgesehen oder von einer Beteiligung der
Denkmalfachbehorde vollstindig abgesehen wird. Zur Entlastung der Eigentiimerinnen
und Eigentiimer und der Denkmalbehdrden wird die Moglichkeit geschaffen, Standard-
mafBnahmen, deren Vornahme geringe Auswirkungen auf die Substanz oder das Erschei-
nungsbild des Denkmals hat, im Wege einer Rechtsverordnung genehmigungsfrei zu stel-
len. Auch durch die Moglichkeit einen 6ffentlich-rechtlichen Vertrag tiber die Pflege eines
Kulturdenkmals abzuschliefen, der mehrere Genehmigungsverfahren ersetzen kann, wird
der Umgang mit Kulturdenkmaélern fiir alle Beteiligten erleichtert, ohne Schutzstandards
zu senken. Es wird die Harmonisierung des denkmalschutzrechtlichen und des baurecht-
lichen Genehmigungsverfahrens erreicht und integriert in den digitalen Bauantrag die Vo-
raussetzungen fiir einen hessenweit einheitlichen digitalen Genehmigungsantrag im Bereich
des Denkmalschutzes geschaffen. Die Perspektive der ehrenamtlichen Denkmalpflege und
die wirtschaftliche Zumutbarkeit sowie die Belange der erneuerbaren Energien werden
stirker als bisher in den Blick genommen. Es werden Erleichterungen fiir den Militirbau
geschaffen und Regelungen zur Katastrophenvorsorge eingefiihrt, um das Hessische Denk-
malschutzgesetz an aktuelle Bediirfnisse anzupassen.

C. Befristung

Das vorliegende Gesetz unterliegt als Anderungsgesetz keiner Befristung (Leitfaden fiir
das Vorschriftencontrolling, Erster Teil, 2.1.2 ¢).

Durch das Anderungsgesetz wird auch keine Befristung des Hessischen Denkmalschutzge-
setzes eingefiihrt, das zum {iberkommenen Grundkanon des origindren Hessischen Landes-
rechts gehort und das aufgrund seines Regelungsgegenstands und des Verfassungsauftrags
zum Denkmalschutz unzweifelhaft erforderlich bleiben wird (Leitfaden fiir das Vorschrif-
tencontrolling, Erster Teil, 2.1.2 k).

D. Alternativen

keine
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E.

Finanzielle Auswirkungen

1. Auswirkungen auf die Finanz-, Vermogens- und Erfolgsrechnung

Liquiditiit Ergebnis
Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag
Einmalig im
Haushaltsjahr 2023
Einmalig in kiinftigen
Haushaltsjahren 2024
Laufend ab 60.000 €
Haushaltsjahr 2028

Um die Betriebskosten fiir ein elektronisches denkmalrechtliches Genehmigungsverfahren
ab dem Jahr 2028 zu decken, werden Ausgaben von hochstens 60.000 € im Jahr entstehen.

2. Auswirkungen fiir hessische Gemeinden und Gemeindeverbiande

Den Gemeinden wird durch die Gesetzesdnderung in den meisten Féllen die Zustindigkeit
fiir die Erteilung steuerlicher Grundlagenbescheinigungen zugewiesen, was eine geringfii-
gige Mehrbelastung der Kommunen darstellt. Dadurch wird ein biirgerfreundlicher One-
Stop-Shop (Zustindigkeit einer Stelle bei mehreren Verwaltungsverfahren) gewéhrleistet.
Auch werden die Kommunen verpflichtet, der Denkmalfachbehorde die fiir die im Rahmen
der Denkmalerfassung vorgesehene Eigentiimerbenachrichtigung benétigten Informationen
bereitzustellen. Zugleich werden die hessischen Kommunen durch die Genehmigungsfrei-
stellungsverordnung, die reduzierten und teilweise entfallenen Abstimmungserfordernisse
mit der Denkmalfachbehorde und die Einfithrung eines digitalen Antragsverfahrens entlas-
tet. Wie von den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalen Spitzenverbinde ge-
wiinscht, erhalten die Kommunen durch die Reduzierung der Beteiligung der Denkmal-
fachbehorde mehr Spielraum zur eigenverantwortlichen Erfiillung einer Weisungsaufgabe.

Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen
und Miinnern

keine

Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen

Das Gesetz wurde am MaBstab der UN-Behindertenrechtskonvention tiberpriift.
[X] Es bestand kein Anderungsbedarf.
] Die erforderlichen Anpassungen wurden vorgenommen.
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Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschlieBen:
Gesetz zur Anderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes

Vom

Artikel 1!

Das Hessische Denkmalschutzgesetz vom 28. November 2016 (GVBI. S. 211) wird wie folgt
gedndert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt gedndert:
a) Die Angabe zu § 6 wird wie folgt gefasst:
»§ 6
Hessischer Landesdenkmalrat®
b) Die Angabe zu § 8 wird wie folgt gefasst:
»§8
Zustandigkeiten der Denkmalbehérden; Militdrgeldnde
c) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt gefasst:
»$ 21
Beteiligung der Denkmalfachbehdrde am Genehmigungsverfahren®
d) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:
»$ 22
Funde“
e) Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst:
»$23
Nachforschungen*
f) Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst:
»$ 31
Rechtsverordnungen; besonderer Schutz bei Katastrophen
g) Die Angabe zu § 32 wird wie folgt gefasst:
»$ 32
Evaluierung“
h) Nach der Angabe zu § 32 wird die folgende Angabe angefiigt:
»$33

Inkrafttreten®

! Andert FFN 76-17
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2. § 1 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Es ist die Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkméler
als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach MaBigabe die-
ses Gesetzes zu schiitzen und zu erhalten. Es ist darauf hinzuwirken, dass die Kultur-
denkméler in die stidtebauliche Entwicklung, Raumordnung, den Erhalt der historisch
gewachsenen Kulturlandschaft einschliefilich ihrer historischen Elemente, den Katastro-
phenschutz sowie den Klima- und Ressourcenschutz einbezogen werden. Die denkmal-
gerechte Nutzung trigt zum langfristigen Erhalt der Denkméler bei und soll unterstiitzt
werden. “

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort ,,sowie“ die Worter ,,im Rahmen der wirtschaftlichen
Zumutbarkeit“ eingefiigt.

3. § 2 wird wie folgt geindert:
a) Abs. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 werden die Worter ,,oder aus urgeschichtlicher Zeit stammen* gestrichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.
b) Als neuer Abs. 5 wird eingefiigt:

,»(5) UNESCO-Welterbestitten sind Denkmailer, Ensembles oder Stitten, die nach
den Art. 1, 2 und 11 Abs. 2 des Ubereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes
der Welt vom 16. November 1972 (BGBI. 1977 II S. 213, 215) in die ,,Liste des Erbes
der Welt“ eingetragen sind. “

¢) Die bisherigen Abs. 5 und 6 werden die Abs. 6 und 7.
4. In § 3 Abs. 2 wird das Wort ,Welterbestitten“ durch ,,UNESCO-Welterbestitten“ ersetzt.

5. § 4 wird wie folgt geindert:

a) In Abs. 1 werden das Wort ,,die“ durch ,das“ und die Worter ,,Ministerin oder der
hierfiir zustindige Minister“ durch ,,Ministerium“ ersetzt.

b) Der bisherige Abs. 2 Satz 2 wird Abs. 3 Satz 1 und es werden folgende Sitze angefiigt:

,Den Unteren Denkmalschutzbehdrden konnen im Rahmen der Fachaufsicht von der
Obersten Denkmalschutzbehdrde allgemeine Weisungen und Weisungen im Einzelfall er-
teilt werden. Weisungen im Einzelfall konnen nur erteilt werden, wenn die Untere Denk-
malschutzbehdrde ihre Aufgaben nicht im Einklang mit dem offentlichen Recht wahr-
nimmt oder die erteilten allgemeinen Weisungen nicht befolgt. “

6. §5 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

,»(2) Die Denkmalfachbehorde erfiillt ihre Aufgaben nach § 1 Abs. 1 insbesondere, indem
sie:

1. Eigentiimerinnen, Eigentiimer, Besitzerinnen und Besitzer von Kulturdenkméilern bei
Pflege, Untersuchung und Wiederherstellung sowie Denkmalschutzbehérden und Ehrenamt-
liche berét und unterstiitzt sowie Strategien zur Einbindung von Ehrenamtlichen in die Denk-
malpflege entwickelt,

2. Denkmalfordermittel des Landes bewirtschaftet,

3. als Tragerin offentlicher Belange das Interesse des Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege wahrnimmt,
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4. Kulturdenkméiler weisungsfrei systematisch inventarisiert und das Denkmalverzeichnis
des Landes fiihrt,

5. denkmalfachliche Stellungnahmen und Gutachten weisungsfrei erstellt,

6. Kulturdenkméler wissenschaftlich untersucht und damit zur Erforschung der Landes-
geschichte beitragt,

7. einheitliche MaBstébe und fachliche Standards im Bereich Denkmalschutz und Denk-
malpflege fiir das Land unter Einbeziehung des Hessischen Landesdenkmalrates entwickelt
sowie Steuerungsaufgaben fiir die Bescheinigungsbehorden nach § 7i Abs. 2 Satz 1 und § 10g
Abs. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes libernimmt, um eine einheitliche Bescheini-
gungspraxis im Land sicherzustellen,

8. das Archiologische Landesmuseum Hessen betreibt,

9. zur fachgerechten Sicherung und Verwaltung, zur wissenschaftlichen Erforschung so-
wie zur musealen Prisentation der im Landeseigentum stehenden Bodendenkmiler ein
Zentraldepot und eine Restaurierungswerkstatt unterhalt,

10. systematische Presse- und Offentlichkeitsarbeit leistet, um das Verstindnis fiir Denk-
malschutz und Denkmalpflege zu wecken und zu foérdern. “

§ 6 wird wie folgt geindert:

a) Inder Uberschrift wird das Wort ,,Hessischer“ vor dem Wort ,, Landesdenkmalrat“ ein-
gefiigt.

b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

,»(1) Bei der Obersten Denkmalschutzbehdrde wird der Hessische Landesdenkmalrat
gebildet. Der Hessische Landesdenkmalrat berét die Oberste Denkmalschutzbehdrde und
soll bei allen Angelegenheiten von grundsatzlicher Bedeutung gehdrt werden. “

c) Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

»(2) Dem Hessischen Landesdenkmalrat sollen je eine Vertreterin oder ein Vertreter
der mit Denkmalpflege und Denkmalschutz befassten Fachgebiete wie

1. Kunstgeschichte,

2. Archiologie,

3. Architektur,

4. Stadtebau,

5. Geschichte,

6. Kulturwissenschaften und
7. bildende Kiinste

angehoren.

(3) Ihm sollen ferner je eine Vertreterin oder ein Vertreter
1. des Museumsverbandes Hessen,
2. des Hessischen Instituts fiir Landesgeschichte,

3. der Hochbauverwaltung des Landes Hessen,
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d)
e)

g

4. der evangelischen Kirchen,

5. der katholischen Kirche,

6. des Landesverbandes der jiidischen Gemeinden in Hessen,

7. der Kommunalen Spitzenverbinde,

8. der Verbidnde der hessischen Haus- und Grundeigentiimerinnen und -eigentiimer,
9. der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen,

10. der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern,

11. des Hessischen Industrie- und Handelskammertages und

12. der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

angehoren, die qualifizierte Kenntnisse der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes
besitzen.

Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 4 und 5.
In Abs. 5 werden vor dem Wort ,,Vertreter“ die Worter ,, Vertreterinnen und“ eingefiigt.
Der bisherige Abs. 5 wird zu Abs. 6 und wird wie folgt gefasst:

»(6) Die Oberste Denkmalschutzbehérde erldsst im Benehmen mit dem Hessischen
Landesdenkmalrat eine Geschiftsordnung fiir den Hessischen Landesdenkmalrat, die
auch das Berufungsverfahren und das Vorschlagsrecht regelt. Die Geschiftsordnung kann
bestimmen, dass der Hessische Landesdenkmalrat Fachausschiisse bildet, an die Aufga-
ben delegiert werden kénnen. “

Der bisherige Abs. 6 wird aufgehoben.

In § 7 Abs. 2 wird als neuer Satz 4 angefiigt:

»datz 1 bis 3 sind auf die Denkmalfachbehorde entsprechend anwendbar mit der MaBigabe,
dass kein Benehmen herzustellen ist. “

§ 8 wird wie folgt geindert:

a)

b)

¢)

In der Uberschrift wird das Wort ,, Denkmalschutzbehérden durch ,, Denkmalbehorden®
ersetzt und danach ein Semikolon und das Wort ,,Militdrgeldnde“ angefiigt.

Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

,Die Unteren Denkmalschutzbehdrden sind zustindig fiir die Erteilung von Bescheini-
gungen nach § 7i Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes und nach § 10g Abs. 3
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in den Féllen des § 10g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3
des Einkommensteuergesetzes, soweit die Denkmalfachbehérde im Genehmigungsver-
fahren nicht nach § 21 Abs. 1 beteiligt ist.“

Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,Oberste Denkmalschutzbehorde oder die von ihr be-
stimmte Behorde“ durch ,,Denkmalfachbehorde” ersetzt.

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sitze eingefiigt:

»Stimmt die Denkmalfachbehorde einer Mafnahme nicht zu, entscheidet die Oberste
Denkmalschutzbehorde. Die Denkmalfachbehdrde kann die Zustdndigkeit nach Satz
1 durch Verwaltungsvereinbarung, die auch die Beteiligung der Denkmalfachbe-
horde regelt, mit Zustimmung der Obersten Denkmalschutzbehorde auf Behorden
im Geschiftsbereich der Obersten Denkmalschutzbehorde tibertragen, die Kultur-
denkmaéler des Landes Hessen oder des Bundes verwalten und iiber die erforderliche
fachliche Qualifizierung verfiigen. “
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d)

Als Abs. 3 wird angefiigt:

»(3) Auf dauerhaft militirisch genutzten Grundstiicken, die im Eigentum des Bundes
stehen oder deren militirische Nutzung dinglich gesichert ist (Militdrgeldnde), liegen die
der Landes- und Biindnisverteidigung dienenden Vorhaben und eine den jeweils aktuellen
militdrischen Anforderungen entsprechende Nutzung vorhandener Kulturdenkméiler im
iberragenden offentlichen Interesse. Bei MafBnahmen an Kulturdenkmilern auf Militér-
geldnde gelten Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend. “

10. § 9 wird wie folgt geindert:

11.

12.

13.

a)

b)

c)

d)
e)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort ,beriicksichtigen® ein Semikolon und die Worter
»dabei liegen die Belange der erneuerbaren Energien bei Errichtung und Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wérme im iiberragenden 6ffentlichen Inte-
resse“ eingefiigt.

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefiigt

»Das Néhere regelt die Oberste Denkmalschutzbehdrde in einer Verwaltungsvor-
schrift. “

Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort ,,ein“ ein Semikolon und die Worter ,,sie bediirfen
insoweit der Zustimmung der Denkmalschutzbehdrde“ eingefiigt.

bb) Es wird folgender Satz angefiigt:

»Die Denkmalschutzbehorde hat vor der Erteilung der Zustimmung die Denkmal-
fachbehorde zu beteiligen; hinsichtlich des Verfahrens gilt § 21.

Als neuer Abs. 4 wird eingefiigt:

»(4) Abweichend von § 70 Abs. 1 Satz 3 der Hessischen Bauordnung gilt die Zu-
stimmung der Denkmalschutzbehorde nach Abs. 3 Satz 2 als erteilt, wenn sie nicht in-
nerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens der Bauaufsichtsbehdrde verwei-
gert wird. “

Der bisherige Abs. 4 wird zu Abs. 5.
Als Abs. 6 wird angefiigt:

»(6) Fiir die Erhebung von Verwaltungskosten durch die Unteren Denkmalschutzbe-
horden fiir Amtshandlungen nach diesem Gesetz gilt das Hessische Verwaltungskosten-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 2004 (GVBI. I 2004, 36),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23. Juni 2018 (GVBI. S. 330).“

§ 10 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

»,Die Daten des Denkmalverzeichnisses werden iiber geeignete, dffentlich verfiigbare elekt-
ronische Kommunikationsmittel bereitgestellt. “

In § 11 Abs. 1 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefiigt:

»Die Gemeinden sind gegeniiber der Denkmalfachbehdrde verpflichtet, die fiir die Unterrich-
tung nach Satz 2 erforderlichen personenbezogenen Daten zu {ibermitteln. “

§ 18 wird wie folgt gedndert:

a)

Als neuer Abs. 3 wird eingefiigt:

»(3) Das fiir Denkmalschutz und Denkmalpflege zustindige Ministerium wird er-
maéchtigt, durch Rechtsverordnung Mafinahmen von der Genehmigungspflicht nach § 18
Abs. 1 und Abs. 2 zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung auszunehmen. Von der
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14.

15.

b)
c)

d)

e)

Genehmigungspflicht werden durch die Rechtsverordnung Mafnahmen ausgenommen,
die regelméBig bei einer Vielzahl von Kulturdenkmélern vorgenommen werden und deren
Vornahme geringe Auswirkungen auf die Substanz oder das Erscheinungsbild des Kul-
turdenkmals hat. Das Erfordernis der vorherigen Abstimmung der Mafnahme mit der
zustindigen Bescheinigungsbehdrde nach §§ 7i, 10f, 11b und 10g des Einkommensteu-
ergesetzes zur Erlangung einer steuerlichen Grundlagenbescheinigung bleibt durch die
Genehmigungsfreistellung des Satz 1 unberiihrt. “

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird hinter dem Wort ,,ist“ das Wort ,,auBerdem” eingefiigt.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefiigt:

»MaBnahmen in Gesamtanlagen, die nicht das duBere Erscheinungsbild oder die fiir
den Erhalt erforderliche Substanz des Kulturdenkmals betreffen, bediirfen keiner
Genehmigung. “

Als neuer Abs. 6 wird eingefiigt:

,»(6) Im Einzelfall kdnnen die Unteren Denkmalschutzbehdrden mit Zustimmung der
Denkmalfachbehorde mit der Eigentiimerin oder dem Eigentiimer zur Pflege des Kultur-
denkmals durch 6ffentlich-rechtlichen Vertrag anstelle einer Genehmigung nach den Abs.
1 bis 5 zuldssige Mafinahmen festlegen. Satz 1 findet keine Anwendung auf Kulturdenk-
méler im Eigentum einer Gemeinde, soweit deren Untere Denkmalschutzbehdrde fiir die
Genehmigung zustindig ist. “

Der bisherige Abs. 5 wird zu Abs. 7.

§ 19 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

ger

,»(2) Wird ein Kulturdenkmal verduBert, so haben
1. VerauBerin oder VerauBerer und

2. Erwerberin oder Erwerber oder Gesamtrechtsnachfolgerin oder Gesamtrechtsnachfol-

den Eigentumswechsel innerhalb eines Monats der Unteren Denkmalschutzbehdrde an-

zuzeigen. “

§ 20 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Abs. 1 werden nach Satz 1 folgende Sétze eingefiigt:

,,Das Schriftformerfordernis entfillt in einem von der Denkmalschutzbehorde zur Verfii-
gung gestellten elektronischen Verfahren, welches auf einer vom Land Hessen entwickel-
ten technischen Losung basiert. Die Denkmalschutzbehdrde kann bestimmen, dass aus-
schlieBlich dieses elektronische Verfahren zu nutzen ist.“

Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Denkmalschutzbehérde hat nach Eingang des Antrags binnen eines Monats
zu priifen, ob dieser vollstindig ist. Werden innerhalb eines Monats keine Nachforderun-
gen gestellt, gilt der Antrag als vollstindig. Die Denkmalschutzbehérde kann den Antrag
zuriickweisen, wenn er so unvollstindig ist, dass er nicht bearbeitet werden kann. Im
Ubrigen fordert die Denkmalschutzbehérde die Antragstellerin oder den Antragsteller
auf, den Antrag innerhalb einer angemessenen Frist zu erginzen oder sonstige erhebliche
Maingel zu beseitigen. Werden die Mingel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der
Antrag als zuriickgenommen. Der Eingang des vollstindigen Genehmigungsantrages
nach Abs. 1 ist unter Angabe des Datums zu bestitigen. Die in diesem Absatz genannten
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Mitteilungen sind schriftlich, in Textform oder im elektronischen Verfahren nach Abs. 1
Satz 2 zu machen. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. “

c) Als neuer Abs. 3 wird eingefiigt:

,(3) Uber den Genehmigungsantrag ist innerhalb von drei Monaten nach Eingang
des vollstindigen Genehmigungsantrages zu entscheiden; die Denkmalschutzbehorde
kann diese Frist aus wichtigem Grund um bis zu zwei Monate verldngern. Die Genehmi-
gung gilt als erteilt, wenn iiber den Genehmigungsantrag nicht innerhalb der nach Satz 1
mabBgeblichen Frist entschieden worden ist. Im Ubrigen gilt § 42a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes.

d) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden Abs. 4 und 5.
e) Der bisherige Abs. 5 wird aufgehoben.

f) Abs. 8 wird aufgehoben.
16. § Nach § 20 wird als neuer § 21 eingefiigt:
»$ 21
Beteiligung der Denkmalfachbehérde am Genehmigungsverfahren
(1) Das Einvernehmen der Denkmalfachbehorde ist einzuholen bei

1. MafBnahmen nach § 18 Abs. 1 und Abs. 2 bei UNESCO-Welterbestitten, soweit diese
Kulturdenkmaéler nach § 2 sind,

2. Mafnahmen nach § 18 Abs. 1 an Kulturdenkméilern nach § 2 Abs. 1 von besonderer
Bedeutung,

3. MaBnahmen nach § 18 Abs. 1 an Kulturdenkmilern nach § 2 Abs. 2 oder

4. MaBnahmen nach § 18 Abs. 1 an Kulturdenkmélern, fiir die eine Bundes- oder Lan-
desforderung beantragt werden soll.

Die besondere Bedeutung im Sinne des Satz 1 ist gegeben, wenn das Denkmal einer gestei-
gerten fachlichen Begleitung aufgrund der Komplexitit der beantragten Mafinahme, des her-
ausragenden Quellenwertes des Kulturdenkmals oder aufgrund seiner prigenden Wirkung fiir
Ensembles oder Kulturlandschaften bedarf. Die Denkmalfachbehérde entscheidet innerhalb
eines Monats nach Eingang des vollstindigen Genehmigungsantrags dariiber, ob die beson-
dere Bedeutung des Kulturdenkmals nach § 2 Abs. 1 vorliegt. Beabsichtigt die Untere Denk-
malschutzbehorde von der Stellungnahme der Denkmalfachbehérde nach Satz 1 abzuweichen,
ist die Weisung der Obersten Denkmalschutzbehoérde einzuholen.

(2) Soweit nicht bereits ein Fall des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 vorliegt, ist bei Manahmen
an Kulturdenkmailern nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 das Benehmen der Denkmalfachbehérde einzu-
holen. Will die Untere Denkmalschutzbehérde von der Stellungnahme der Denkmalfachbe-
horde abweichen, kann die Denkmalfachbehorde verlangen, dass der Vorgang der Obersten
Denkmalschutzbehérde vorgelegt wird.

(3) Im Ubrigen ist die Denkmalfachbehorde anzuhéren bei MaBnahmen nach § 18 Abs.
1 an Kulturdenkmélern nach § 2 Abs. 1 sowie bei Manahmen an Kulturdenkmélern nach §
2 Abs. 3 von besonderer Bedeutung. Die Denkmalfachbehdrde duBert sich dabei zu den durch
die Untere Denkmalschutzbehorde iibersendeten Unterlagen schriftlich, in Textform oder im
elektronischen Verfahren nach § 20 Abs. 1 Satz 2.

(4) Die Beteiligung der Denkmalfachbehdrde entfillt in den Féllen des Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 und Abs. 3, soweit die Untere Denkmalschutzbehérde und die Denkmalfachbehorde
eine abweichende Vereinbarung abschlieBen. Die fachliche Qualifizierung und personelle
Ausstattung der Unteren Denkmalschutzbehdrde muss Gewéhr dafiir bieten, dass die so iiber-
tragene Zustindigkeit fachgerecht erfiillt werden kann. “
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Der bisherige § 21 wird zu § 22.

Der bisherige § 22 wird zu § 23.

Der bisherige § 23 wird aufgehoben.

In § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Worter ,,oder in Grabungsschutzgebieten“ gestrichen.

§ 26 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Enteignung ist zugunsten des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde oder

einer rechtsfahigen Stiftung zuléssig, soweit sie erforderlich ist, damit

1. ein Kulturdenkmal in seinem Bestand oder Erscheinungsbild erhalten bleibt oder

2. ein Kulturdenkmal wissenschaftlich ausgewertet oder der Allgemeinheit zuginglich

gemacht werden kann. “

§ 28 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a)

b)
c)
d

€)

In Nr. 1 werden das Komma nach der Angabe “§ 18 Abs. 1 und 2“ und die Angaben ,,§
22 und ,,Abs. 2 Satz 1 gestrichen.

In Nr. 6 wird das Wort ,,beweglichen* gestrichen.
In Nr. 7 und 8 wird jeweils die Angabe ,,§ 21“ durch ,,§ 22 ersetzt.

In Nr. 9 wird die Angabe ,,§ 21 durch ,,§ 22“ und das Wort ,,oder” am Ende durch ein
Komma ersetzt.

In Nr. 10 wird der Punkt am Ende durch das Wort ,,oder“ ersetzt.
Als Nr. 11 wird angefiigt:

,»11. den Vorschriften einer nach § 31 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhan-
delt, soweit die Rechtsverordnung auf diese BuBgeldvorschrift verweist.

§ 29 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird hinter der Angabe ,,§ 19 Abs. 2“ die Angabe ,Nr. 1 eingefiigt und
hinter dem Wort ,,insoweit“ werden die Worter ,,fiir die Kirchen“ eingefiigt.

bb) Es werden folgende Sétze angefiigt:

,»VerduBerungen von und Mafinahmen nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 an kircheneigenen
Kulturdenkmélern sind entsprechend der in Satz 1 genannten Vertrige nur im Be-
nehmen mit den Stellen der Staatlichen Denkmalpflege vorzunehmen. Die fiir dieses
Benehmen zusténdige staatliche Stelle ist in Abweichung von § 8 Abs. 1 Satz 1 die
Denkmalfachbehorde. Bei absehbarer fehlender Ubereinstimmung ist auf Bitte der
Denkmalfachbehorde stattdessen Benehmen mit der Obersten Denkmalschutzbe-
horde herzustellen. “

Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Bei Entscheidungen und Mitwirkungsakten der Denkmalbehorden sind bei kir-
cheneigenen Kulturdenkmaélern, die der unmittelbaren Religionsausiibung dienen, die von
den Leitungen der Religionsgemeinschaften festgelegten religiosen Belange vorrangig zu
beriicksichtigen. “

24. § 31 wird wie folgt gefasst:
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»8 31
Rechtsverordnungen; besonderer Schutz bei Katastrophen

(1) Das fiir Denkmalschutz und Denkmalpflege zustindige Ministerium wird erméchtigt,
durch Rechtsverordnung nihere Regelungen zu treffen iiber

1. die Erfassung der Kulturdenkméiler nach § 11 Abs. 1 Satz 1 und § 12 Abs. 1, 3 und
4?

2. Form und Fithrung des Denkmalverzeichnisses und seiner Ausziige nach § 10 Abs. 1
Satz 1,

3. die Unterrichtung der Offentlichkeit, der Eigentiimerinnen und Eigentiimer nach § 10
Abs. 2, § 11 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2, § 12 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2,

4. die nihere Ausgestaltung des Verfahrens nach §§ 20, 21 und § 23.

(2) Das fiir Denkmalschutz und Denkmalpflege zustdndige Ministerium wird erméachtigt,
durch Rechtsverordnung die zum Schutz von Kulturdenkmélern fiir den Fall von Katastrophen
erforderlichen Vorschriften zu erlassen. Dabei konnen insbesondere die Eigentiimerin oder
der Eigentiimer und die Besitzerin oder der Besitzer verpflichtet werden,

1. den Aufbewahrungsort von beweglichen Kulturdenkmélern zu melden,

2. bewegliche Kulturdenkméiler zu bergen, besonders zu sichern, bergen oder besonders
sichern zu lassen oder sie zum Zwecke der voriibergehenden Verwahrung an Bergungsorten
auf Anordnung der Denkmalschutzbehdrde abzuliefern,

3. die wissenschaftliche Erfassung von Kulturdenkméilern oder sonstige zu ihrer Doku-
mentierung, Sicherung oder Wiederherstellung von der Denkmalschutzbehdrde angeordnete
MaBnahmen zu dulden.

Soweit in der Rechtsverordnung eine Ablieferungspflicht vorgesehen wird, ist anzuordnen,
dass die abgelieferten beweglichen Kulturdenkméler unverziiglich der oder dem Berechtigten
zuriickzugeben sind, sobald die weitere Verwahrung an einem Bergungsort zum Schutz der
Kulturdenkméler nicht mehr erforderlich ist. “

25. Nach § 31 wird als § 32 eingefiigt:

»§ 32

Evaluierung

Die fiir den Denkmalschutz zustindige Ministerin oder der fiir den Denkmalschutz zu-

standige Minister unterrichtet den Hessischen Landtag drei Jahre nach Inkrafttreten des An-
derungsgesetzes zum Hessischen Denkmalschutzgesetz vom (Datum der Ausfertigung) iiber

die Anwendung des Gesetzes. “

26. Der bisherige § 32 wird zu § 33.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.
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Begriindung:

A. Allgemeiner Teil

Das Hessische Denkmalschutzgesetz ist von zentraler Bedeutung, sowohl zur Bewahrung des his-
torischen Erbes, als auch zum Erhalt von regionaler Identitit im Land. Es dient der Erfiillung des
verfassungsrechtlichen Auftrags des Landes Hessen zum Denkmalschutz. Um seiner Aufgabe zur
Erhaltung von Kulturdenkmaélern in verdnderten Umstinden gerecht werden zu koénnen, bedarf
das Hessische Denkmalschutzgesetz einer Uberarbeitung. Seit der letzten Novelle vom 28. No-
vember 2016 haben sich insbesondere die Anforderungen an den Klima- und Ressourcenschutz,
die Vorsorge fiir Katastrophenfille und die Bediirfnisse hinsichtlich der Nutzung unter Denkmal-
schutz stehender Objekte der Bundeswehr verindert.

Auch hat die Erfahrung der letzten zehn Jahre gezeigt, dass Verbesserungen hinsichtlich
der Verfahrensbeschleunigung erforderlich sind. Daher wird die Zusammenarbeit der Unteren
Denkmalschutzbehdrden und der Denkmalfachbehdrde neu geregelt, um den Denkmalschutz biir-
ger- und kommunalfreundlicher zu gestalten. Zu diesem Zweck sollen die Fortschritte der Digi-
talisierung fiir denkmalrechtliche Verfahren nutzbar gemacht werden.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

1. Zu Art. 1 Nr. 1 (Inhaltsiibersicht)

Die Inhaltsiibersicht wird an die Anderungen des Hessischen Denkmalschutzgesetzes angepasst.

2. Zu Art. 1 Nr. 2 (§ 1 HDSchG)
a) Zu Nr. 2 a) (§ 1 Abs. 1 HDSchG)

Um den verdnderten Anforderungen an Denkmalschutz und Denkmalpflege - insbesondere mit
Blick auf die noch weiter gestiegene Bedeutung des Klima- und Ressourcenschutzes sowie der
Katastrophenvorsorge - Rechnung zu tragen, werden diese in die Liste der Belange in Abs. 1
aufgenommen, die beim Umgang mit Kulturdenkméilern besondere Beriicksichtigung finden sol-
len. Die Ergdnzung ,einschlieBlich ihrer historischen Elemente* stellt klar, dass gerade iiberkom-
mene historische Elemente zu den erhaltenswerten Kennzeichen historisch gewachsener Kultur-
landschaften gehoren, die sich in besonderer Wechselbeziehung zu Kulturdenkmailern befinden.
Da die denkmalgerechte Nutzung oft entscheidend fiir den langfristigen Erhalt eines Kulturdenk-
mals ist, wird sie ebenfalls unter den besonders zu beriicksichtigenden Belangen aufgefiihrt und
als leitendes Prinzip vorangestellt. Zudem besteht durch verdnderte soziokulturelle Gegebenheiten
in erster Linie in Stadtzentren durch den Riickgang des stationiren Einzelhandels und hinsichtlich
ungenutzter Kirchengebidude sowohl in Stidten als auch im ldndlichen Raum ein groBer Bedarf
an neuen, denkmalgerechten Nutzungskonzepten. Eine erfolgreiche Umnutzung zur Gewéhrleis-
tung des Denkmalerhalts erfordert eine enge Abstimmung zwischen Denkmalbehdrden und Ei-
gentiimerinnen und Eigentiimern, als auch Flexibilitat und Bereitschaft zu inhaltlichen und bauli-
chen Verdnderungen unter Beriicksichtigung der Denkmalsubstanz.

b) Zu Nr. 2 b) (§ 1 Abs. 2 HDSchG)

Denkmidler sind trotz der gesteigerten Sozialbindung, der die Denkmaleigentiimerinnen und -ei-
gentiimer im Rahmen von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) unterliegen, nicht uneinge-
schrankt zu erhalten und instand zu setzen. Die Erhaltungspflicht findet ihre Grenze in der Zu-
mutbarkeit fiir die Denkmaleigentiimerinnen und -eigentiimer, die auch die wirtschaftliche Zu-
mutbarkeit umfasst. Diese Grenze ist in jedem Fall iiberschritten, wenn keine sinnvolle Nutzungs-
moglichkeit mehr besteht und die Privatniitzigkeit des Denkmals daher nahezu vollstédndig besei-
tigt wird. Um diese Grenze zu betonen, wird die Zumutbarkeit als allgemeine Auslegungsregel
in den Abs. 2 aufgenommen. Um mehr Transparenz fiir die Eigentiimerinnen und Eigentiimer zu
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schaffen und den Denkmalbehérden die Handhabung des Begriffs der ,,wirtschaftlichen Zumut-
barkeit“ zu erleichtern, wird die Oberste Denkmalschutzbehérde eine Verwaltungsvorschrift zur
Handhabung der Zumutbarkeit im Denkmalrecht erlassen.

3. Zu Art. 1 Nr. 3 (§ 2 HDSchG)
a) Zu Nr. 3 a) (§ 2 Abs. 2 HDSchG)

Bei der Definition der Bodendenkmiler wird der Halbsatz ,,...oder aus urgeschichtlicher Zeit
stammen“ gestrichen, da dieser nach fachwissenschaftlicher Ansicht den Rechtsbegriff willkiirlich
und unsachgerecht begrenzt.

Dariiber hinaus wird aufgrund des fehlenden praktischen Bedarfs im Zuge der Entbiirokratisie-
rung die Verordnungsermichtigung zur Bestimmung des Schutzumfangs von Fossilien als Boden-
denkmailer gestrichen. Die Verordnung tiber den Umfang des Denkmalschutzes von Fossilien vom
15. Januar 2018 - FossDSchV HE (GVBI. 2018, 21) ist zum 31. Dezember 2022 ausgelaufen
und nicht verldngert worden, da diese nicht von praktischer Relevanz war.

b) Zu Nr. 3 b) (§ 2 Abs. 5 HDSchG-neu)

Im Rahmen des denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wird in § 21 Abs.1 Satz 1
Nr. 1-neu auf UNESCO-Welterbestitten Bezug genommen. Um die Fille der Beteiligung der
Denkmalfachbehdrde klar zu benennen, bedarf es einer Legaldefinition. Erfasst werden auch Na-
turerbestitten, die nach Art. 2 des Welterbe-Ubereinkommens vom 16. November 1972 einge-
tragen sind. Hierdurch wird sichergestellt, dass auch die Fossillagerstitte Grube Messel, die als
reines Naturerbe in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt eingetragen, zugleich aber auch
Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 2 ist, von der Definition erfasst wird. Um Naturerbe ohne Denk-
maleigenschaft, wie die Naturerbestitte ,, Alte Buchenwilder und Buchenurwilder der Karpaten
und anderer Regionen Europas“, vom Anwendungsbereich des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-neu
auszunehmen, wird dort die Denkmaleigenschaft vorausgesetzt.

c) Zur Nr. 3 ¢)

Die Anderungen sind redaktioneller Art.

4. Zu Art. 1 Nr. 4 (§ 3 HDSchG)

Die Vorschrift wird im Zuge der Einfiihrung des § 2 Abs. 5-neu redaktionell angepasst.

S. Zu Art. 1 Nr. 5 (§ 4 HDSchG)
a) Zu Nr. 5 a) (§ 4 Abs. 1 HDSchG)

Die Neuregelung in Abs. 1 entspricht der Praxis in der tiberwiegenden Anzahl der Bundeslander
und dient der Vereinfachung von Verwaltungsablidufen. Sachliche Anderungen sind damit nicht
verbunden.

b) Zu Nr. 5b) (§ 5 Abs. 3 HDSchG-neu)

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) sowie der gleichlautenden Vorschrift
des § 4 Abs. 1 Satz 1 Hessische Kreisordnung (HKO) sind sowohl die Voraussetzungen und der
Umfang des Weisungsrechts als auch die Aufbringung der Mittel durch Gesetz zu regeln. § 4
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Abs. 3 Satz 2 und 3 stellt nunmehr klar, dass die Oberste Denkmalschutzbehorde den Unteren
Denkmalschutzbehdrden auch Weisungen im Einzelfall erteilen kann. Die Voraussetzungen des
Weisungsrechts werden entsprechend zu § 61 Abs. 7 Hessische Bauordnung (HBO) geregelt.

6. Zu Art. 1 Nr. 6 (§ 5 HDSchG)

Der Aufgabenkatalog der Denkmalfachbehorde bildete bisher nicht deren wesentliches tatsdchli-
ches Aufgabenspektrum ab und ist daher 7u erweitern.
Nicht abgebildet waren der Wirkbereich der Denkmalfachbehdrde in der ehrenamtlichen Denk-
malpflege (Nr. 1), die Bewirtschaftung der Denkmalfordermittel als zentrale Aufgabe in der
Denkmalpflege (Nr. 2) sowie der Betrieb des Archéologischen Landesmuseums Hessen mit den
Museen Keltenwelt am Glauberg und Romerkastell Saalburg (Nr. 8), des Zentraldepots und der
archiologischen Restaurierungswerkstatt (Nr. 9). Dariiber hinaus werden einige Aufgaben kon-
kretisiert, ohne dass damit sachliche Anderungen einhergehen (Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 10). Die
Aufnahme der Nr. 7 in den Aufgabenkatalog der Denkmalfachbehorde erfolgt aufgrund der Uber-
tragung von Zustindigkeiten zur Erteilung von Steuerbescheinigungen an die Untere Denkmal-
schutzbehorde in § 8 Abs. 1 Satz 2. Zudem soll die Erarbeitung einheitlicher MaBstibe und Stan-
dards sicherstellen, dass trotz Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die Unteren Denk-
malschutzbehdrden ein landeseinheitlicher Gesetzesvollzug erfolgt — die Perspektive des Hessi-
schen Landesdenkmalrates soll dazu gehort werden. Dem Hessische Landesdenkmalrat kommt
dabei - wie gegeniiber der Obersten Denkmalschutzbehérde - eine beratende Funktion zu.

7.  Zu Art. 1 Nr. 7 (§ 6 HDSchG)
a)  Zu Nr. 7 a) (Uberschrift § 6 HDSchG)

Die Uberschrift wird angepasst, um den Hessischen Landesdenkmalrat eindeutiger zu benennen.

b) Zu Nr. 7b) (§ 6 Abs. 1 HDSchG)

Die Neuregelung in Abs. 1 S. 1 stellt eine Folgeinderung dar, da Oberste Denkmalschutzbehorde
nicht mehr die fiir den Denkmalschutz zustindige Ministerin oder der hierfiir zustindige Minister
ist. Die bisherige Regelung des § 6 Abs. 6 wird in § 6 Abs. 1-neu iiberfiihrt und inhaltlich auf
alle Angelegenheiten mit grundsitzlicher Bedeutung erweitert, um die Sachkenntnisse und Fach-
perspektive der Mitglieder des Hessischen Denkmalrates noch stirker in die Arbeit der Obersten
Denkmalschutzbehdrde einzubinden.

c) Zu Nr. 7 ¢) (§ 6 Abs. 2 und 3 HDSchG)

Abs. 2

Der Begriff ,,Volkskunde“ wird in der Sozialwissenschaft nicht mehr verwendet und ist daher
durch die aktualisierte Bezeichnung ,,Kulturwissenschaften“ zu ersetzen.

Abs. 3

Zur besseren Ubersichtlichkeit wird Abs. 2 Satz 2 in einen eigenen Abs. 3 verschoben. Die Na-
men der dort in Nr. 1 und 2 genannten Institutionen haben sich geéndert und sind daher zu aktu-
alisieren. Die vertretenen Religionsgemeinschaften sind zur besseren Ubersichtlichkeit nunmehr
zusammenstehend aufgefiihrt.

Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Hessischen Industrie- und Handelskammertages wird in
den Hessischen Landesdenkmalrat aufgenommen, um die Perspektiven der durch den Denkmal-
schutz praktisch betroffenen Unternehmen iiber ihre Rolle als Eigentiimer oder ausfiihrender
Handwerksbetrieb hinaus in die Beratung der Obersten Denkmalschutzbehérde einzubringen. Um
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auch die Bedeutung des privaten Engagements fiir den Erhalt von Kulturdenkmailern zu wiirdigen
und die im Bereich der Denkmalpflege titigen Ehrenamtlichen stirker einzubinden, wird auch ein
Vertreter oder eine Vertreterin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in den Hessischen Landes-
denkmalrat aufgenommen.

d) Zu Nr. 7 d) (§ 6 Abs. 4 und 5 HDSchG-neu)

Als Folge der Aufspaltung des bisherigen Abs. 2 in die Abs. 2 und 3-neu werden redaktionelle
Folgednderungen erforderlich.

e) Zu Nr. 7 e) (§ 6 Abs. 5 HDSchG-neu)

Die Anpassung in Abs. 5-neu erfolgt aufgrund der Vorgaben von Nr. 2 Buchst. a Satz 1 des
Dritten Teils der Redaktionellen Richtlinien fiir die Gestaltung von Rechtsvorschriften (StAnz HE
2022, S. 87).

f) Zu Nr. 7 f) (§ 6 Abs. 6 HDSchG-neu)

Um den Erlass einer Geschéftsordnung in der Praxis zu erleichtern und transparent zu machen,
werden die inhaltlichen Mindestanforderungen an die Geschéftsordnung des Hessischen Landes-
denkmalrats nunmehr in Abs. 6-neu gesetzlich festgehalten.

2) Zu Nr. 7 g) (§ 6 Abs. 6 HDSchG-alt)

Die Regelung des Abs. 6-alt wird gestrichen, da dieser inhaltlich nunmehr von Abs. 1 Satz 2-neu
umfasst wird: Verwaltungsvorschriften sind mit Blick auf die Beratung des Hessischen Landes-
denkmalrats eine Angelegenheit von grundsétzlicher Bedeutung.

8. Zu Art. 1 Nr. 8 (§ 7 Abs. 2 HDSchG)

Auch die Denkmalfachbehorde bestellt sachkundige Ehrenamtliche, die sie bei ihren Aufgaben
unterstiitzen. Die Regelung stellt klar, dass fiir die Denkmalfachbehérde das gleiche Verfahren
wie fiir die Unteren Denkmalschutzbehorden gilt, es aber eines Benehmens - etwa der Obersten
Denkmalschutzbehdrde — nicht bedarf.

9.  Zu Art. 1 Nr. 9 (§ 8 HDSchG)
a)  Zu Nr. 9 a) (Uberschrift § 8 HDSchG)

Da nun auch die Zustdndigkeit der Denkmalfachbehorde in Abs. 2 geregelt wird und in Abs. 3
auch die Regelungen zu Militargeldnden erfasst werden, musste die Uberschrift angepasst werden.

b) Zu Nr. 9 b) (§ 8 Abs. 1 HDSchG)

Die Mitwirkung der Denkmalfachbehorde an denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
im Wege des Einvernehmens wird in § 21 Abs. 1-neu nicht mehr generell, sondern nur noch in
bestimmten Féllen vorgesehen. Die Untere Denkmalschutzbehdrde fiihrt daher Genehmigungs-
verfahren nach Anhorung oder ganz ohne Beteiligung der Denkmalfachbehodrde grundsitzlich
selbststindig durch.
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In der Folge wird in § 8 Abs. 1 geregelt, dass die Untere Denkmalschutzbehdrde in den Fillen,
in denen kein Einvernehmen mehr herzustellen ist, auch fiir die Erteilung von Grundlagenbeschei-
nigungen fiir Steuererleichterungen nach den §§ 7i, 10f, 11b und § 10g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3
Einkommensteuergesetz zustdndig ist. Ohne diese Zustindigkeitsregelung hitte die Regelung in
§ 21-neu zur Folge, dass Denkmaleigentiimerinnen und -eigentiimer die Beantragung der denk-
malrechtlichen Genehmigung und die vorherige Abstimmung einer Baumafinahme fiir die steuer-
rechtliche Bescheinigung bei zwei unterschiedlichen Behorden in zwei Verwaltungsverfahren vor-
nehmen miissten. Eine biirgerfreundliche Ausgestaltung des Verfahrens gebietet aber weiterhin
eine Losung als ,,One-Stop-Shop“. Die bisherige ,,One-Stop-Shop“-Losung, die durch Erlass der
Obersten Denkmalschutzbehdrde sichergestellt wird, ist kiinftig rechtlich nicht mehr moglich.
Denn das Einkommenssteuerrecht setzt voraus, dass die zu bescheinigende Baumafinahme vor
Baubeginn mit der Bescheinigungsbehorde abgestimmt wurde, was nicht mehr im Rahmen des
denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen kann, wenn die Denkmalfachbehdrde nicht
oder lediglich mittels Anhorung beteiligt wird.

Die Anordnung zur Bestimmung der zustdndigen Stelle fiir Bescheinigungen nach §§ 7i Abs. 2
und 10g Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes des Hessischen Ministeriums fiir Wissenschaft und
Kunst und des Hessischen Ministerium der Finanzen (GVBI. 1998, 311) ist infolge dieser Geset-
zesinderung anzupassen.

c) Zu Nr. 9 ¢) (§ 8 Abs. 2 HDSchG)

Denkmalrechtlich und -praktisch ist es nicht geboten, dass die Oberste Denkmalschutzbehorde
iiber MaBnahmen an Kulturdenkmélern des Landes Hessen entscheidet. Die Zustindigkeit fiir
Verfahren nach dem bisherigen § 8 Abs. 2 hatte die Oberste Denkmalschutzbehdrde ohnehin nach
§§ 1 bis 3 der Verordnung iiber Zustandigkeiten nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz vom
21. Juni 2018 (GVBI. 2018, 341) iiberwiegend auf die Denkmalfachbehorde delegiert. Die An-
wendung der vorgenannten Verordnung fiihrte in der Praxis regelmaBig zu einem erhohten Priif-
aufwand und unklaren Ergebnissen, welche Behorde zusténdig oder zu beteiligen ist. Die gesetz-
liche Neuregelung der Zustindigkeiten fithrt somit zu einer Entbiirokratisierung, da die Notwen-
digkeit fiir eine Zustindigkeitsverordnung entféllt. Dariiber hinaus wird das Verfahren aufgrund
der Prézisierung beschleunigt. Die Regelung gewihrleistet zudem auch landesintern die Sicher-
stellung des Vier-Augen-Prinzips (vgl. Charta von Venedig in Art. 11 fordert: ,,Urteil iiber den
Wert der zur Diskussion stehenden Zustinde und die Entscheidung dariiber, was beseitigt werden
darf, diirfen nicht allein von dem fiir das Projekt Verantwortlichen abhingen").

Um der groBen denkmalfachlichen Expertise der ,,Staatlichen Schldsser und Garten Hessen“ so-
wie des ,,Hessen Kassel Heritages“ beziiglich der von ihnen verwalteten Kulturdenkmiler Rech-
nung zu tragen, wird die Mdglichkeit erdffnet, die Entscheidungszustindigkeit vom Landesamt
fiir Denkmalpflege an diese zu tibertragen, wobei das Vier-Augen-Prinzip durch die in der Ver-
waltungsvereinbarung zu regelnde Beteiligung der Denkmalfachbehorde beriicksichtigt wird. Da-
mit wird gewahrleistet, dass trotz Wegfalls der Zustdndigkeitsverordnung die bewéhrte Zusam-
menarbeit effizient fortgesetzt werden kann und die Verantwortungsbereiche der ,Staatlichen
Schlosser und Girten Hessen“, des ,,Hessen Kassel Heritages“ und des Landesamtes fiir Denk-
malpflege als Denkmalfachbehoérde klar bestimmt sind.

d) Zu Nr. 9 d) (§ 8 Abs. 3 HDSchG-neu)

Vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Lage und dem daher geplanten Aufwuchs der
Bundeswehr besteht im Bereich der BaumaBnahmen, die der Landes- und Biindnisverteidigung
dienen (Militirbau) ein immenser Infrastrukturbedarf. Um diesen moglichst schnell zu decken,
sind Verfahrensvereinfachungen und -beschleunigungen erforderlich. Daher wird bestimmt, dass
der den militdrischen Anforderungen entsprechende Nutzung von Baudenkmélern auf militéri-
schen Liegenschaften ein iiberragendes 6ffentliches Interesse zukommt. Um das Genehmigungs-
verfahren effektiv zu beschleunigen, entscheidet - wie bei Kulturdenkmilern im Eigentum des
Bundes generell - grundsitzlich die Denkmalfachbehorde.
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10.  Zu Art. 1 Nr. 10 (§ 9 HDSchG)
a) Zu Nr. 10 a) (§ 9 Abs. 1 HDSchG)

Aufgrund der herausragenden Bedeutung, die den erneuerbaren Energien fiir den Klima- und
Ressourcenschutz zukommt, werden diese nunmehr ebenfalls explizit als zu beriicksichtigender
Belang aufgefiihrt.

Der Wortlaut, dass Belange der erneuerbaren Energien im iiberragenden o6ffentlichen Interesse
liegen, entspricht der Formulierung des § 1 Abs. 5 Hessisches Energiegesetz (HEG). Wie sich
auch aus der Gesetzesbegriindung zu § 1 Abs. 5 HEG (LT-Drucks. 20/9435 S. 4) ergibt, fiihrt
diese Regelung dazu, dass bei einer Abwagungsentscheidung das besonders hohe Gewicht der
erneuerbaren Energien beriicksichtigt werden muss. Die erneuerbaren Energien miissen als vor-
rangiger Belang in die Schutzgiiterabwigung eingebracht werden. Offentliche Interessen konnen
in diesem Fall den erneuerbaren Energien als wesentlicher Teil des Klimaschutzgebotes nur dann
entgegenstehen, wenn sie mit einem dem Artikel 20a GG vergleichbaren verfassungsrechtlichen
Rang gesetzlich verankert bzw. gesetzlich geschiitzt sind oder einen gleichwertigen Rang besitzen.
Dies ist beim Denkmalschutz gemiB Art. 62 Verf HE gegeben.

Daher wird, um die praktische Umsetzung dieser Bestimmung im Rahmen der behérdlichen Gii-
terabwégung zu erleichtern, § 9 Abs. 1 durch den Satz 4 dahingehend ergénzt, dass die Oberste
Denkmalschutzbehérde das Néhere in einer Verwaltungsvorschrift regelt. Dies greift die aktuelle
Rechtslage in Gestalt der ,Richtlinie fiir Denkmalbehérden im Hinblick auf die Genehmigung
von Solaranlagen an bzw. auf Kulturdenkmilern nach § 2 Abs. 1, Abs. 3 Hessisches Denkmal-
schutzgesetz (HDSchG) in der Fassung vom 28. November 2016“ der Obersten Denkmalschutz-
behorde (GVBI. Nr. 18 vom 05.12.2016, S. 211) auf.

Die Vorgehensweise, solche Sachverhalte untergesetzlich zu regeln, hat sich in der Praxis be-
wiahrt: die Genehmigungsquote fiir beantragte Solaranlagen liegt konstant bei 99 Prozent.

b) Zu Nr. 10 b) (§ 9 Abs. 3 HDSchG)

Die Aufhebung von § 9 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz im Zuge der Reform des HDSchG 2016 (LT-
Dr. 19/3570) hat zu Unklarheiten im Baugenehmigungsverfahren im Hinblick auf das Verhiltnis
dieser Vorschrift und des § 20 zu § 70 HBO gefiihrt. Indem die Beteiligung der Denkmalbehdrden
im Baugenehmigungsverfahren und bei bauordnungsrechtlichen Zustimmungen nunmehr aus-
driicklich geregelt wird, wird das Verfahren fiir alle beteiligten Behorden klarer gefasst und Frist-
iiberschreitungen zu Lasten der Biirgerinnen und Biirger werden vermieden.

c) Zu Nr. 10 ¢) (§ 9 Abs. 4 HDSchG-neu)

Aufgrund des mehrstufigen Beteiligungsverfahrens wird in Abs. 4 eine Zweimonatsfrist festge-
legt, nach deren Ablauf die Zustimmungsfiktion eintritt. Die Abstimmung zwischen den Denk-
malbehérden wird durch Erlass der Obersten Denkmalschutzbehorde niher geregelt, um vermeid-
bare Verfahrensverzogerungen zu verhindern. Dies betrifft insbesondere die Fristen fiir die ein-
zelnen Beteiligungsschritte innerhalb der Denkmalbehdrden, eine schnellstmdgliche Priifung der
Vollstindigkeit der Unterlagen sowie die Ubersendung von Unterlagen und eines begriindeten
Entscheidungsvorschlags der Unteren Denkmalschutzbehérde an die Denkmalfachbehorde.

d) Zu Nr. 10 d) (§ 9 Abs. 5 HDSchG-neu)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeidnderung.
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e) Zu Nr. 10 e) (§ 9 Abs. 6 HDSchG)

Die Vorschrift dient der Klarstellung, dass die Unteren Denkmalschutzbehérden — ebenso wie
Landesbehorden - fiir Amtshandlungen nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz Verwaltungs-
kosten erheben koénnen. Grundlage hierfiir ist § 1 Abs. 2 HVwKaostG.

11. Zu Art. 1 Nr. 11 (§ 10 Abs. 2 Satz 3 HDSchG)

Die Regelung wird den aktuellen Gegebenheiten angepasst: die genannten Kommunikationsmittel
existieren bereits in Form von 6ffentlich verfiigbaren Datenbanken, die dauerhaft betrieben wer-
den.

12.  Zu Art. 1 Nr. 12 (§ 11 HDSchG)

Die Pflicht der Denkmalfachbehérde nach § 11 Abs. 1 Satz 2, Denkmaleigentiimerinnen und -
eigentiimer zu unterrichten, wenn ihr Kulturdenkmal erfasst wurde, wird aus Griinden der Rechts-
sicherheit und Eigentiimerfreundlichkeit bei Kulturdenkmaélern nach § 2 Abs. 1 schriftlich umge-
setzt. Bei Kulturdenkmélern nach § 2 Abs. 1 steht anders als bei Gesamtanlagenobjekten nach §
2 Abs. 3 das Innere und AuBere im denkmalpflegerischen Fokus, was mit zusitzlichen Genehmi-
gungsverpflichtungen einhergeht. Daraus ergibt sich zugleich die Wichtigkeit einer individuellen
Benachrichtigung bei Kulturdenkmailern nach § 2 Abs. 1. Mafinahmen im Innenraum sind fiir
Denkmalbehdrden oftmals nicht wahrnehmbar, so dass ein behordliches Einschreiten nicht mog-
lich ist, wenn in Unkenntnis der Denkmaleigenschaft Mafinahmen vorgenommen werden. Zur
schriftlichen Unterrichtung bendtigt die Denkmalfachbehorde aus den o.g. Griinden neben dem
Namen auch eine aktuelle zustellfdhige Anschrift der zu unterrichtenden Person. Die Neuregelung
in Satz 4 fithrt daher die gesetzliche Pflicht der Gemeinden ein, der Denkmalfachbehérde die fiir
die Unterrichtung erforderlichen personenbezogenen Daten zu iibermitteln, da die dort vorhande-
nen Daten vollstindig und aktuell sind. Auch die personenbezogenen Daten von Eigentiimerinnen
und Eigentiimern von Gesamtanlagenobjekten kann die Denkmalfachbehérde zur Information der-
selben iiber die Denkmaleigenschaft ihres Eigentums im Bedarfsfall bei den Gemeinden anfor-
dern, im Allgemeinen erfolgt in diesen Féllen die Unterrichtung jedoch auf elektronischem Wege.
Aufgrund der auf Jahre bzw. Jahrzehnte ausgelegten, systematischen Denkmalerfassung fiihrt die
neu eingefiihrte Verpflichtung im Regelfall zu keinem erhoéhten Arbeitsaufwand bei den Kommu-
nen.

13.  Zu Art. 1 Nr. 13 (§ 18 HDSchG)

Die Genehmigungspflicht stellt sicher, dass die Eigentiimerinnen und Eigentiimer von Kultur-
denkmilern zum Umgang mit ihrem Kulturdenkmal fachlich beraten werden kénnen und das 6f-
fentliche Erhaltungsinteresse gewahrt bleibt. Dabei ist die Genehmigungspflicht auch im Span-
nungsverhiltnis zur Erhaltungspflicht der Eigentiimerin oder des Eigentiimers nach § 13 Abs. 1
HDSchG zu betrachten. Instandhaltungsmafnahmen, die nur dem Substanzverfall vorbeugen, wie
das Befestigen von Ziegeln oder die Sicherung des Wasserabflusses stellen dabei kein Instandset-
zen nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 Variante 2 HDSchG dar, das erst vorliegt, wenn eingetretene Schaden
beseitigt werden.

a) Zu Nr. 13 a) (§ 18 Abs. 3 HDSchG-neu)

Als neuer Ansatz zum Biirokratieabbau und fiir eine hohere Biirgerfreundlichkeit des Gesetzes ist
vorgesehen, dass bestimmte Mafinahmen an Kulturdenkméilern durch die Oberste Denkmalschutz-
behorde genehmigungsfrei gestellt werden: Die Oberste Denkmalschutzbehorde legt durch
Rechtsverordnung eine Liste von MaBnahmen an Kulturdenkmélern und in deren Umgebung fest,
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bei denen eine Genehmigungspflicht entféllt, da die damit verbundenen Folgen fiir die Substanz
oder das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals verhiltnismaBig gering sind. Die Form der Rechts-
verordnung erlaubt im Gegensatz zu einer unmittelbaren gesetzlichen Regelung eine fortlaufende
Erweiterung der Liste genehmigungsfreier Mafinahmen unter Beriicksichtigung aktueller Ent-
wicklungen, ohne ein zeitaufwindiges Gesetzgebungsverfahren durchlaufen zu miissen. Durch
die Freistellung klar benannter Mafinahmen von der Genehmigungspflicht wird zugleich der Ver-
waltungsaufwand fiir die Unteren Denkmalschutzbehorden als grundsitzlich zustindige Geneh-
migungsbehorden deutlich reduziert.

Der Hinweis auf die §§ 7i ff. EStG erfolgt im Interesse der Denkmaleigentiimerinnen und -eigen-
tiimer, die trotz Genehmigungsfreiheit einer Mafnahme aufgrund der Vorgabe des Bundesrechts
diese Mafinahme mit der Bescheinigungsbehorde im Vorfeld abstimmen miissen, wenn sie steu-
errechtliche Privilegien in Anspruch nehmen méchten.

b) Zu Nr. 13 b) (§ 18 Abs. 4 HDSchG-neu)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeinderung.

c) Zu Nr. 13 ¢) (§ 18 Abs. 5 HDSchG-neu)

Der neu eingefiigte Zusatz ,,auBerdem* in Satz 1 stellt zur besseren Verstindlichkeit der Vor-
schrift klar, dass die Regelung hinsichtlich Gesamtanlagen eine zusitzliche Genehmigungsmog-
lichkeit erdffnet, wenn nicht bereits die Voraussetzungen nach § 18 Abs. 4-neu erfiillt sind. An-
derungen der bisherigen gesetzlichen Anforderungen sind damit nicht verbunden.
Satz 2 wird gestrichen, da er gegeniiber § 18 Abs. 4-neu keinen eigenstindigen Regelungsgehalt
aufweist.

Da in der Praxis Unklarheiten iiber den Schutzumfang bei Gesamtanlagenobjekten bestand, wird
nunmehr in § 18 Abs. 5 Satz 2 eindeutig geregelt, dass Mafinahmen, die nicht das &duBere Er-
scheinungsbild oder die fiir den Erhalt erforderliche Substanz des Kulturdenkmals betreffen, kei-
ner Genehmigung bediirfen.

Mit dem duBeren Erscheinungsbild ist jedoch nicht nur die straBenseitige Fassade gemeint, son-
dern die gesamte Aufenfliche des Kulturdenkmals, da die kiinstlerischen oder geschichtlichen
Ausweisungsgriinde bestehen, unabhingig davon, ob sie — insbesondere vom offentlichen Stra-
Benraum aus - betrachtet werden kdnnen. Zu den Ausweisungsgriinden konnen auch gerade die
Art der Innen- oder Hinterhofgestaltung oder andere Eigenschaften gehoren, die ihrem Wesen
nach vom Straenraum aus nicht sichtbar sind. In Gesamtanlagenobjekten diirfen aber beispiels-
weise Innentiiren ausgetauscht, die innere Raumaufteilung verdndert oder dort neue Tiirdurchbrii-
che geschaffen werden, ohne dass dies einer Genehmigung bedarf. Genehmigungspflichtig wer-
den MaBnahmen jedoch, wenn sie nach auBlen wirken oder sich, z.B. durch eine groBfliachige
Entkernung, derartig schwerwiegend auf die Denkmalsubstanz als Ganzes auswirken, dass weit-
gehende SicherungsmafBnahmen oder ein vollig neues statisches System notig werden, um die
beabsichtigte Mafinahme durchzufiihren.

d) Zu Nr. 13 d) (§ 18 Abs. 6 HDSchG-neu)

Die Moglichkeit, einen 6ffentlich-rechtlichen Vertrag zu schlieBen, um denkmalschutzrechtliche
Verfahren zu erleichtern, ist auch in Denkmalschutzgesetzen anderer Lander vorgesehen (z.B.
Schleswig-Holstein und Bayern). Sie dient unmittelbar der Entbiirokratisierung, da durch den
Vertrag die Zustimmung der Unteren Denkmalschutzbehérde zu bestimmten Mafinahmen am
Denkmal antizipiert werden kann und damit ein denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfah-
ren entbehrlich wird. Dies entlastet die Denkmaleigentiimerinnen und -eigentiimer sowie die Un-
teren Denkmalschutzbehérden gleichermaBen. Da hierdurch zugleich eine Beteiligung der Denk-
malfachbehorde ausgeschlossen wird, hat diese dem Vertrag vor Abschluss zuzustimmen. Erfasst
werden sollen durch die Vorschrift insbesondere Sachgesamtheiten (etwa Einzelkulturdenkmiler
mit mehreren Einzelbestandteilen), bei denen eine denkmalfachliche Bestandsaufnahme vorliegt
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und bei denen aufgrund ihrer qualitdtvollen Substanz bzw. Ausstattung eine Vielzahl von wieder-
kehrenden Arbeiten auftreten, so dass ein hoher Pflegeaufwand besteht. Dies kann beispielsweise
bei Schloss-, Park- oder Gutsanlagen der Fall sein.

e) Zu Nr. 13 e) (§ 18 Abs. 7 HDSchG-neu)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung.

14. Zu Art. 1 Nr. 14 (§ 19 Abs. 2 HDSchG)

Das Gesetz zum Schutze der Kulturdenkméler (Denkmalschutzgesetz) vom 23. September 1974
(GVBIL. S. 450) enthielt eine Anzeigepflicht fiir den Eigentumswechsel, der sich unter-schiedslos
auf bewegliche und unbewegliche Kulturdenkmiler bezog. Bei der Neufassung des Hessischen
Denkmalschutzgesetzes in der Fassung vom 5. September 1986 (GVBI. S. 270) wurden die un-
beweglichen Kulturdenkmaéler aus der damaligen Regelung des § 17 Abs. 2 herausgenommen. In
der amtlichen Begriindung fand sich die Erwégung, dass den Denkmalschutzbehérden ausrei-
chende andere Informationsquellen zur Verfiigung stiinden. Diese Informationsquellen sind in der
Praxis indes nicht ersichtlich. Da die Unteren Denkmalschutzbehérden auf eine entsprechende
Anzeige angewiesen sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu kdnnen, wird die Regelung wieder
auf alle Kulturdenkméler erstreckt. Die Anzeigepflicht wird zudem auf die Gesamtrechtsnachfol-
gerin oder den Gesamtrechtnachfolger erstreckt, um auch Eigentumswechsel durch Erbfille zu
erfassen.

15.  Zu Art. 1 Nr. 15 (§ 20 HDSchG)
a) Zu Nr. 15 a) (§ 20 Abs. 1 HDSchG)

Die Neuregelung in Abs. 1 erlaubt, den Antrag auf eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung
neben der bisherigen Schriftform iiber ein von der Denkmalschutzbehérde zur Verfiigung gestell-
tes elektronisches Verfahren zu stellen. Dies soll die Einrichtung eines digitalen, hessenweit ein-
heitlichen und biirgerfreundlichen Genehmigungsverfahrens im Sinne des § 3a Abs. 2 Satz 4 Nr.
1 HVwVITG erméglichen, das dem Vorbild des digitalen Bauantrags folgt und mit diesem, soweit
moglich, kompatibel ist. Die Digitalisierung des Genehmigungsverfahrens wird aller Voraussicht
nach zu einer Beschleunigung des Verfahrens fiithren, da das Antragsverfahren und die Voraus-
setzungen des Antrags, wie etwa die einzureichenden Unterlagen, hessenweit vereinheitlicht und
fiir die Biirgerinnen und Biirger transparenter werden. Gleichzeitig profitieren die Unteren Denk-
malschutzbehdrden von einem einheitlichen Vollzug, insbesondere bei Personalausfillen und -
wechseln.

b) Zu Nr. 15 b) (§ 20 Abs. 2 HDSchG)

Die Anpassungen an § 20 Abs. 2 folgen dem Verfahren des 2025 gednderten § 70 Abs. 2 Hessi-
sche Bauordnung (HBO) und werden zur Verfahrensbeschleunigung eingefiigt, indem Unklarhei-
ten im Umgang mit unvollstindigen Antrdgen beseitigt werden. Zugleich werden das denkmal-
schutzrechtliche und baurechtliche Genehmigungsverfahren harmonisiert, indem die Fristliufe an
das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren angeglichen werden (vgl. § 65 Abs. 2 Satz 2 HBO)
und wie in § 70 Abs. 2 Satz 2 HBO eine Vollstindigkeitsfiktion hinsichtlich der eingereichten
Unterlagen eingefiihrt wird. Ebenso wird - der Formulierung des § 70 Abs. 2 Satz 4 HBO ent-
sprechend - klargestellt, dass die Moglichkeit, eingereichte Unterlagen zu ergénzen oder zu kor-
rigieren, nicht nur bei geringfiigigen, sondern auch erheblichen Mingeln besteht.
In Ankniipfung an die Neuregelung in Abs. 1 Satz 2 und 3 wird auch die Form der in diesem
Absatz genannten Mitteilungen der Denkmalschutzbehdrde angepasst, um die Mdoglichkeit eines
vollstindigen digitalen Verfahrens im Sinne des § 3a Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 HVwV{G zu gewéihr-
leisten.
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c) Zu Nr. 15 ¢) (§ 20 Abs. 3 HDSchG-neu)

Die Moglichkeit fiir die Denkmalschutzbehorde, die Frist zur Entscheidung iiber den Antrag zu
verldngern, wird von drei auf zwei Monate verkiirzt. Dies dient unmittelbar der Verfahrensbe-
schleunigung, soll aber auch zur Harmonisierung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren und Baugenehmigungsverfahren beitragen, denn § 65 Abs. 2 Satz 2 HBO sieht im
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ebenfalls eine Genehmigungsfrist von drei Monaten
vor, die aus wichtigem Grund um zwei Monate verlédngert werden kann.

d) Zu Nr. 15 d) (§ 20 Abs. 4 und 5 HDSchG-neu)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeinderung.

e) Zu Nr. 15 e) (§ 20 Abs. 5 HDSchG-alt)

Da die Beteiligung der Denkmalfachbehoérde am Genehmigungsverfahren in § 21-neu geregelt
wird, bedarf es des Abs. 5 nicht mehr.

f) Zu Nr. 15 f) (§ 20 Abs. 8 HDSchG-alt)

Abs. 8 wird aufgehoben, da das Einvernehmen der Denkmalfachbehérde nach der Neuregelung
in § 21-neu nicht mehr grundsitzlich, sondern nur noch in bestimmten Fillen erforderlich ist.
Daher besteht ein praktischer Bedarf fiir die Mdoglichkeit des Abschlusses von Verwaltungsver-
einbarungen nur noch im Rahmen des § 21 Abs. 4-neu.

16. Zu Art. 1 Nr. 16 (§ 21 HDSchG-neu)

Die Zusammenarbeit der Denkmalbehdrden wird grundlegend neu ausgerichtet, indem das Ein-
vernehmen der Denkmalfachbehorde in denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ge-
setzlich auf bestimmte Félle begrenzt (Abs. 1-neu) oder durch das Benehmen ersetzt (Abs. 2-neu)
wird und ansonsten entféllt. Kiinftig ist im zahlenméBig groBten Teil der Genehmigungsverfahren
nur noch die schwichste Form der behordlichen Mitwirkung - die Anhérung - vorgesehen (Abs
3-neu) oder die Beteiligung entfillt. Im Rahmen der Anhorung hat die Untere Denkmalschutzbe-
horde die Stellungnahme der Denkmalfachbehérde zur Kenntnis zu nehmen und angemessen bei
der Entscheidungsfindung zu beriicksichtigen. Dariiber hinaus wird die Moglichkeit geregelt, dass
die Anhorung oder das Einvernehmen in Fillen der Bodendenkmalpflege entfillt, wenn die Untere
Denkmalschutzbehorde und die Denkmalfachbehorde eine entsprechende Vereinbarung abschlie-
Ben, sofern die fachliche Qualifizierung und personelle Ausstattung der Unteren Denkmalschutz-
behorde Gewihr dafiir bieten, dass die so iibertragene Zustindigkeit fachgerecht erfiillt werden
kann (Abs. 4-neu).

Zudem ist die Denkmalfachbehorde bei der Genehmigung von MaBnahmen an Kulturdenkmaélern,
die nur als Teil einer Gesamtanlage unter Schutz stehen und denen keine besondere Bedeutung
zukommt und bei Genehmigungen im Bereich des Umgebungsschutzes, die keine UNESCO-
Welterbestitten betreffen, nicht mehr beteiligt.

Damit die Denkmalfachbehdrde und die Unteren Denkmalschutzbehdrden enger verzahnt werden
und ziigiger zu guten Losungen kommen konnen, wird die Oberste Denkmalschutzbehorde die
Einzelheiten der Beteiligung der Denkmalfachbehorde im Genehmigungsverfahren in einer Ver-
waltungsvorschrift regeln. Gegenstand der Verwaltungsvorschrift werden insbesondere die Fris-
ten sein, in deren Rahmen die Untere Denkmalschutzbehorde einen Entscheidungsvorschlag vor-
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legen und die Denkmalfachbehorde ihre Stellungnahme gegeniiber der Unteren Denkmalschutz-
behorde abgeben muss, um zu gewihrleisten, dass iiber den zu bearbeitenden Antrag innerhalb
der Genehmigungsfrist des § 20 Abs. 3 entschieden wird. Die Fristen des § 20 Abs. 3 diirfen
durch die Beteiligung der Denkmalfachbehorde und der Obersten Denkmalschutzbehdrde am Ge-
nehmigungsverfahren nicht {iberschritten werden.

Abs. 1

Dem Land Hessen und den Kommunen kommt nach Art. 62 Hessische Verfassung (Verf HE)
verfassungsrechtlich der Auftrag zu, den Schutz der Denkmailer und der Landschaft nachhaltig
und effektiv zu betreiben. Durch das Herstellen des Einvernehmens mit der Denkmalfachbehdrde
kommt das Land seinem besonderen, verfassungsrechtlich begriindeten Schutzauftrag nach Art.
62 Verf HE verfahrensrechtlich effektiv nach.

Das Einvernehmen ist in den Féllen des Abs. 1 - neben den Sonderkonstellationen der Denkmal-
forderung — weiterhin deswegen erforderlich, weil entweder wegen der Bedeutung des Denkmals
oder hinsichtlich des Bodendenkmals angesichts der Intensitit der MaBnahme eine besondere
denkmalfachliche und denkmalrechtliche Expertise notwendig ist. Diese sehr spezialisierte Sach-
kunde kann von den Unteren Denkmalschutzbehérden in aller Regel nicht vorgehalten werden.
Eine blofie Beratung der Unteren Denkmalschutzbehdrden durch die Denkmalfachbehorde wird
in diesen Fillen aber dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag des Landes fiir Kulturdenkmailer
aus Art. 62 Verf HE nicht gerecht.

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

UNESCO-Welterbestitten stehen nach § 3 Abs. 1 unter dem besonderen Schutz des Landes Hes-
sen. Dem ist dadurch Rechnung zu tragen, dass die Denkmalfachbehorde verbindlich im Wege
des Einvernehmens beteiligt wird, soweit die betroffene UNESCO-Welterbestitte ein Kulturdenk-
mal nach § 2 ist.

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

Auch die besondere Bedeutung des Kulturdenkmals nach § 2 Abs. 1 macht ein Einvernehmen der
Denkmalfachbehorde erforderlich. Bei der Definition von Denkmélern besonderer Bedeutung
handelt es sich ausschlieflich um eine verwaltungsinterne Beteiligungsregelung, um dem erhdhten
Bedarf nach Einbringung der Fachkenntnisse des Landesamtes fiir Denkmalpflege in bestimmten
Genehmigungsverfahren Rechnung zu tragen, ohne dass damit verschiedene Denkmalklassen mit
unterschiedlichem Schutzniveau geschaffen werden.

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3

Bei Bodendenkmélern besteht die besondere Situation, dass bereits bei jedwedem Bodeneingriff
egal welcher Tiefe eine Beseitigung oder Zerstorung nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 eintritt, da der
Eingriff zwingend zur Zerstérung des Fundzusammenhangs fiihrt. Dieser kann nicht reproduziert,
sondern spéter nur noch anhand der dokumentierten Forschungsergebnisse nachvollzogen werden.
Daher hat die Gestattung von Eingriffen in Bodendenkmiler oder deren Beseitigung nur nach
sorgfaltiger Interessenabwagung und unter der Auflage zu erfolgen, dass die Funde fachlich fun-
diert zu bergen, zu sichern und wissenschaftlich zu dokumentieren sind, um den archiologischen
Aussagewert zu erhalten - in aller Regel sind angemessene Grabungs- und Nachforschungskon-
zepte und die Grabungsdokumentation vorzulegen.

Da nur die Denkmalfachbehorde tiber die fiir die Beurteilung der vorgenannten Sicherungsmaf-
nahmen ndotige Expertise verfiigt, wird an ihrer Beteiligung in Form des Einvernehmens festge-
halten, um dem Schutzauftrag aus Art. 62 Verf HE gerecht zu werden.

Eine Entscheidung iiber Zerstérungen von Bodendenkmaélern ohne ausreichende fachliche Exper-
tise steht zudem im Widerspruch zu internationalen Ubereinkommen, beispielsweise dem ,,Euro-

piischen Ubereinkommen zum Schutz des archiologischen Erbes“ vom 16. Januar 1992.

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
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Nach 4.1 der ,Denkmalforderrichtlinie Hessen“ vom 14.01.2025 (StAnz. 2025, 193) ist die zu
fordernde MaBnahme am Denkmal mit der Denkmalfachbehorde, die zugleich Bewilligungsbe-
horde ist, abzustimmen. Dies ist seit vielen Jahren bewihrte Praxis in Hessen und stellt sicher,
dass die geplante MaBnahme den fachlichen Anforderungen entspricht und Fordermittel entspre-
chend den rechtlichen Anforderungen optimal ausgeschiittet werden. Durch dieses Verfahren ,,aus
einer Hand“ wird ein ziigiges und biirgerfreundliches Vorgehen sichergestellt, da in einem Ver-
fahren zugleich Genehmigungs- und Forderaspekte beriicksichtigt werden. Diese Umstdnde sind
auch bei einer beabsichtigten Bundesférderung gegeben.

Abs. 1 Satz 2

Abs. 1 Satz 2 definiert wann eine ,,besondere Bedeutung“ eines Kulturdenkmals im Sinne des
Satz 1 gegeben ist. Ausgangspunkt dieses Begriffes ist ein Bedarf an gesteigerter fachlicher Be-
gleitung der an einem Denkmal vorzunehmenden MaBnahme. Dies soll sicherstellen, dass die
spezialisierte Expertise der Denkmalfachbehdrde in den Féllen zwingend beachtet werden muss,
in denen Untere Denkmalschutzbehorden in der Regel keine vertieften Kenntnisse vorhalten kon-
nen.

Dieser Bedarf an intensiverer Begleitung einer MaBnahme durch die Denkmalfachbehorde kann
sich insbesondere aufgrund der Komplexitét der beantragten Mainahme, des herausragenden ge-
schichtlichen, wissenschaftlichen, kiinstlerischen oder technischen Quellenwertes des Kulturdenk-
mals oder aufgrund seiner prigenden Wirkung fiir Ensembles oder Kulturlandschaften ergeben.
Der herausragende Quellenwert kann mit einem besonders authentisch iiberlieferten baulichen
Zustand des Kulturdenkmals einhergehen.

Dies ist nicht nur bei besonders bekannten Denkmélern wie dem Limburger Dom oder dem Klos-
ter Eberbach der Fall, sondern kann auch fiir Denkméler zutreffen, die eine besondere regionale
Bedeutung aufweisen, wie etwa das Rathaus der Stadt Alsfeld, das Hochzeitshaus in Fritzlar oder
das mittelalterliche Befestigungswerk der Stadt Grebenstein. Auch Gebéduden aus der Nachkriegs-
zeit kann eine besondere Bedeutung zukommen. Weder Einzigartigkeit noch besonders guter Er-
haltungszustand sind erforderlich, dass ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung vorliegen
kann.

Abs. 1 Satz 3

Die besondere Bedeutung kann bei Einzelkulturdenkmilern nach § 2 Abs. 1 nicht - wie bei den
in Abs. 3-neu in Bezug genommenen Gesamtanlagen — ex ante durch die Denkmalfachbehorde
festgestellt werden. Denn in aller Regel zeigt sich gerade bei zunichst unscheinbaren Denkmélern
erst bei Beginn der MaBnahme, ob eine besondere Bedeutung gegeben ist. Die Denkmalfachbe-
horde ist daher in jedem Genehmigungsverfahren nach § 18 Abs. 1 im Hinblick auf Kulturdenk-
méler nach § 2 Abs. 1 zunéchst durch die Untere Denkmalschutzbehorde im Wege der Anhorung
zu beteiligen; ob zur Entscheidung der Unteren Denkmalschutzbehodrde das Einvernehmen erfor-
derlich ist, hingt von der Feststellung der besonderen Bedeutung des konkreten Denkmals durch
die Denkmalfachbehorde ab. Diese Feststellung der besonderen Bedeutung erfolgt im Interesse
der Verfahrensbeschleunigung so friihzeitig wie moglich. Die Oberste Denkmalschutzbehorde
wird die Feststellungen der besonderen Bedeutung von Kulturdenkmilern nach § 2 Abs. 1 durch
die Denkmalfachbehorde anhand der Verfahrenszahlen jihrlich evaluieren und so gewéhrleisten,
dass der Ausnahmecharakter der in Bezug genommenen Vorschrift gewahrt bleibt.

Abs. 1 Satz 4
Satz 4 wurde redaktionell angepasst, ohne dass damit inhaltliche Anderungen verbunden sind.
Abs. 2

Kulturdenkméler sind wesentlicher Teil des kulturellen Erbes einer Gesellschaft und als solche
Trager von Geschichte, Identitdt und Wissen. Durch sie konnen die Menschen Geschichte und
Kultur direkt erfahren. Die Zerstdrung eines Denkmals ist damit ein irreversibler Verlust fiir die
Gesellschaft und zukiinftige Generationen. Eine Zerstdrung ist daher die intensivste Form des
Eingriffs und muss die Ausnahme bleiben. Dies verdeutlicht auch die gefestigte Rechtsprechung
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des Bundesverfassungsgerichts, nach der ein Abriss genehmigt werden darf, wenn selbst ein dem
Denkmalschutz aufgeschlossener Eigentiimer von einem Baudenkmal keinen verniinftigen Ge-
brauch mehr machen und es zudem praktisch auch nicht mehr verduBern kann. Die Privatniitzig-
keit eines Baudenkmals muss nahezu vollstindig beseitigt sein. Ein zerstortes Denkmal kann als
solches nicht wieder hergestellt werden, daher muss bei genehmigten Zerstérungen von Kultur-
denkmélern nach § 2 Abs. 1 auch kiinftig gewéhrleistet sein, dass eine den wissenschaftlichen
Anforderungen geniigende Sekundirquelle zum zerstorten Denkmal existiert. Die Denkmalfach-
behdrde bendtigt Dokumentationen nach fachwissenschaftlichen Standards im Rahmen ihrer ge-
setzlichen Aufgabe der Landeserforschung, die bereits im Verfahren zu erwirken ist. Schlieflich
konnen Fehler in der denkmalfachlichen und -rechtlichen Beurteilung im Wege der (nachtrigli-
chen) Fachaufsicht durch die Oberste Denkmalschutzbehdrde nicht mehr riickgingig gemacht
werden. Angesichts dieser Aspekte gebietet der Schutzauftrag aus Art. 62 Verf HE, dass hier ein
qualifiziertes verwaltungsinternes Vier-Augen-Prinzip gewéhrleistet wird.

Dariiber hinaus unterstiitzt die Denkmalfachbehorde die Kommunen in auBergerichtlichen und
gerichtlichen Verfahren bei abgelehnten Abbruchantrigen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1. Bei Gerichts-
verfahren, in denen Denkmaleigentiimerinnen und -eigentiimer auf die Erteilung einer Abbruch-
genehmigung klagen, wiirde die Denkmalfachbehorde bei einer schwicheren Beteiligungsstellung
nicht mehr beigeladen und kénnte daher der Unteren Denkmalschutzbehorde nicht mit speziali-
sierter rechtlicher Expertise zur Seite stehen. Das Benehmen gibt auch den kommunalen Denk-
malschutzbehdrden ein hoheres MaB an Absicherung, denn Zerstérungen von Denkmélern wer-
den offentlichkeitswirksam diskutiert.

Die vorgesehene Mitwirkungsform des Benehmens unterscheidet sich vom Einvernehmen inso-
weit, als die Entscheidung der Unteren Denkmalschutzbehorde nicht notwendigerweise in Uber-
einstimmung mit der mitwirkungsberechtigten Denkmalfachbehorde erfolgen muss; vielmehr
kann von der AuBerung aus sachlichen Griinden — die aktenkundig zu machen sind - abgewichen
werden. Gleichwohl handelt es sich bei dem Benehmen um eine stirkere Beteiligungsform als
eine blofe Anhdrung, bei der die Denkmalfachbehorde die Gelegenheit erhélt, ihre Vorstellungen
in das Verfahren einzubringen.

Falls die Untere Denkmalschutzbehorde trotz ernsthafter Bemiihung um die Herstellung einer
einvernehmlichen Losung von der Stellungnahme der Denkmalfachbehorde abweichen will, kann
die Denkmalfachbehorde verlangen, dass der Vorgang der Obersten Denkmalschutzbehdrde vor-
gelegt wird. Klargestellt wird durch diese Formulierung, dass es keinen Automatismus einer Vor-
lage gibt. Diese Regelung entspricht der bisherigen Praxis, dass es nur in sehr seltenen Féllen
einer Entscheidung der Obersten Denkmalschutzbehorde bedurfte.

Abs. 3

Im zahlenméBig groBten Teil der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die Denk-
malfachbehdrde nur noch im Wege der Anhdrung zu beteiligen. Bei Gesamtanlagen nach § 2 Abs.
3, die nicht von besonderer Bedeutung sind, entféllt die Beteiligung der Denkmalfachbehorde
vollstandig. Ebenso entféllt, vorbehaltlich der Regelung in Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-neu, eine Beteili-
gung in Umgebungsschutzfillen nach § 18 Abs. 2. Die Bestimmung des § 21 Abs. 3 Satz 2 dient
der Klarstellung, dass die Anhorung der Denkmalfachbehdrde lediglich eine Stellungnahme zu
dem von der Unteren Denkmalschutzbehérde vorgelegten Entscheidungsvorschlag umfasst. Die
Denkmalfachbehorde legt ihrer Stellungnahme die spitestens mit dem Stellungnahmeersuchen
vorgelegten Unterlagen der Unteren Denkmalschutzbehdrde und andere der Denkmalfachbehorde
bereits bekannten Umsténde (etwa aus der Denkmalerfassung) zugrunde.

Abs. 4

Trotz des verdnderten Zusammenwirkens der Unteren Denkmalschutzbehorden und der Denk-
malfachbehorde sollen bisher bestehende Verwaltungsvereinbarungen zur Verfahrensvereinfa-
chung, die aufgrund des § 20 Abs. 8-alt abgeschlossen wurden, auch zukiinftig weitestgehend
inhaltlich angewendet werden konnen.

Die erforderliche Anhorung der Denkmalfachbehdrde entféllt neben den bereits von Abs. 3-neu
erfassten Féllen auch, soweit die Untere Denkmalschutzbehérde und die Denkmalfachbehorde
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eine von Abs. 3-neu abweichende Vereinbarung gemif dem Abs. 4 treffen. Bestehende Verwal-
tungsvereinbarungen, die das Einvernehmen vorwegnehmen, sollen entsprechend auf den Entfall
der Anhdrung angewendet werden.

Voraussetzung zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung unter Einschluss von Manahmen

an Bodendenkmailern ist insbesondere, dass die Untere Denkmalschutzbehorde im Bedarfsfall in
der Lage ist, Grabungen selbst durchzufiihren, die den fachlichen Anforderungen entsprechen.

17. Zu Art. 1 Nr. 17 (§ 22 HDSchG-neu)

Die Anderungen zu § 22-neu sind redaktioneller Art.

18. Zu Art. 1 Nr. 18 (§ 23 HDSchG-neu)

Die Anderungen zu § 23-neu sind redaktioneller Art.

19. Zu Art. 1 Nr. 19 (§ 23 HDSchG-alt)

Die Vorschrift wird mangels praktischen Anwendungsbereichs aus Griinden der Verwaltungsver-
einfachung gestrichen: Seit der Einfithrung der Vorschrift durch das Hessische Denkmalschutz-
gesetz vom 28. November 2016 hat es weder einen praktischen Anwendungsfall gegeben noch ist
ein solcher ersichtlich.

20. Zu Art. 1 Nr. 20 (§ 25 HDSchG)

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Streichung von § 23.

21.  Zu Art. 1 Nr. 21 (§ 26 Abs. 1 HDSchG)

Durch die Einfiigung in Abs. 1 Nr. 1 wird klargestellt, dass die Regelungen alternativ nebenei-
nanderstehen. In Nr. 2 wird die Regelung auf alle Kulturdenkmaler erstreckt, da die Unterschei-
dung nach Bodendenkmélern und sonstigen Kulturdenkmaélern sachlich nicht nachvollziehbar ist.

22. Zu Art. 1 Nr. 22 (§ 28 Abs. 1 HDSchG)

Es handelt sich um eine Folgeinderung zur Streichung von § 23, zur Anderung von § 19 Abs. 2,
zur Einfiigung von § 21-neu und zur neuen Regelung des § 31 Abs. 2.

23.  Zu Art. 1 Nr. 23 (§ 29 HDSchG)
a) Zu Nr. 23 a) (§ 29 Abs. 1 HDSchG)

Abs. 1 Satz 1

In Satz 1 wird durch den Zusatz ,fiir die Kirchen® und die Angabe ,,§ 19 Abs. 2 Nr. 1“ eine
Anpassung an den Wortlaut der Staatskirchenvertrdge vorgenommen, der nur bei der Verdufle-
rung von Kulturdenkmaélern durch die Kirchen fiir diese eine Sonderregelung vorsieht. Damit soll
zugleich klargestellt werden, dass sowohl der Erwerb durch die Kirchen als auch der Erwerb fiir
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den nicht-kirchlichen Vertragspartner im Falle der VerduBerung eines Kulturdenkmals durch die
Kirchen der Regelung des § 19 Abs. 2 unterfillt.

Abs. 1 Satz 2

Satz 2 gibt im Einklang mit den Staatskirchenvertrigen - nach denen VerduBerungen, Umgestal-
tungen und farbliche Instandsetzungen von beweglichen und unbeweglichen Kulturdenkmélern
nur im Benehmen mit den Stellen der Staatlichen Denkmalpflege vorzunehmen sind - wieder,
dass an die Stelle der denkmalrechtlichen Genehmigung nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 und der Anzei-
gepflicht nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 das Erfordernis zur Benehmensherstellung tritt.

Diese Privilegierung gilt durch Satz 1 und 2 iiber die Umgestaltung und farbliche Instandsetzun-
gen hinaus auch fiir alle Fille des § 18 Nr. 3 und hat damit einen iiber die Staatskirchenvertrige
hinausgehenden Regelungsgehalt.

Abs. 1 Satz 3 und 4

Um Unklarheiten zu vermeiden wird - entsprechend der bisherigen Praxis - die Denkmalfachbe-
horde als die staatliche Stelle benannt, mit der das Benehmen herzustellen ist. Dem Landesamt
fiir Denkmalpflege diese Aufgabe abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 1 zuzuweisen ist, sachgerecht,
da die Kirchen dadurch nur einem einzigen landeseinheitlichen Ansprechpartner gegeniiberstehen
und potentiell sowohl Denkmaéler von besonderer Bedeutung als auch religiose Belange betroffen
sein konnen, die besondere Fachkunde erfordern. Um in besonders konflikttriachtigen Féllen friih-
zeitig die vorgesetzte Behorde einzubinden, schafft Abs. 1 Satz 4 die Mdglichkeit, dass auf Bitten
der Denkmalfachbehorde Benehmen mit der Obersten Denkmalschutzbehdrde herzustellen ist.

b) Zu Nr. 23 b) (§ 29 Abs. 3 HDSchG)

Der Wortlaut von Satz 1 wird klarstellend und entsprechend der Praxis prézisiert, indem neben
Entscheidungen der Denkmalschutzbehdrden auch die in Abs. 1 geregelten Mitwirkungsakte der
Denkmalfachbehdrde genannt werden und sich die Privilegierung auf kircheneigene Kulturdenk-
miler bezieht.

24. Zu Art. 1 Nr. 24 (§ 31 HDSchG)

Es erfolgt eine Anpassung der Uberschrift, um auf den Inhalt des neuen Abs. 2 hinzuweisen. In
Abs. 1 erfolgen Folgeinderungen zur Anderung von § 4 Abs. 1, zur Streichung von § 2 Abs. 2
Satz 3, zur Anderung von § 8 Abs. 2 Satz 1, der Anderung des § 21 und zur Streichung von § 23
sowie redaktionelle Anderung zur Aufzihlung.

In Abs. 2 wird nach dem Vorbild des Denkmalschutzgesetzes des Landes Baden-Wiirttemberg
eine Verordnungserméchtigung der Obersten Denkmalschutzbehérde geregelt, um Katastrophen
im Sinne des § 24 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, insbesondere Starkwetterer-
eignissen infolge des Klimawandels, effektiv begegnen zu konnen. Die Vorschrift ergénzt § 9
Abs. 1, der sich auf einzelfallbezogene SchutzmaBnahmen bezieht. Begrenzt werden die den Ei-
gentiimerinnen und Eigentiimern und Besitzerinnen und Besitzern auferlegten Pflichten, da sie
aufgrund des Katastrophenfalls erforderlich geworden sein miissen. Die Regelung der Verpflich-
tung, den Aufbewahrungsort von beweglichen Kulturdenkmélern zu melden, erfolgt vor dem Hin-
tergrund, dass dieser den Denkmalschutzbehdrden nicht regelmaBig bekannt ist; es besteht ledig-
lich eine Genehmigungspflicht fiir die Verbringung von Kulturdenkmailern nach § 18 Abs. 1 Nr.
2. Die Kenntnis des Aufbewahrungsortes des beweglichen Kulturdenkmals ist Grundvorausset-
zung, um bei Katastropheneintritt oder in dessen Vorfeld die Notwendigkeit von weiteren Schutz-
mafBnahmen beurteilen zu kdnnen. Die Bergungs- und Ablieferungspflicht stellt sicher, dass die
zum Schutz der Kulturdenkmailer erforderlichen MaBnahmen getroffen werden. MaBnahmen zur
Sicherung von Kulturdenkmailern sind sowohl Schutzmafinahmen, als auch MaBnahmen zur Si-
cherung von Denkmalsubstanz, die durch eine Katastrophe bereits in Mitleidenschaft gezogen ist,
sowie die dazu notige Dokumentierung. Eine Rechtsverordnung nach § 31 Abs. 2 ist eine ent-
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schidigungslos hinzunehmende Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums. Die Verlet-
zung von Vorschriften einer nach § 31 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung stellt gemifl § 28
Abs. 1 Nr. 11 eine Ordnungswidrigkeit dar, soweit die Rechtsverordnung auf die BuBigeldvor-
schrift verweist.

25.  Zu Art. 1 Nr. 25 (§ 32 HDSchG)

Die Vorschrift enthilt eine Evaluierungsklausel, die vor allem mit Blick auf die grundsétzliche
Neuregelung der Zusammenarbeit der Denkmalbehorden in denkmalschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren geboten ist. Die Evaluierung soll dabei insbesondere die Auswirkungen der Neu-
regelungen auf den Umgang mit Denkméilern sowie auf den Verwaltungsaufwand der Denkmal-
behdrden und der Kommunen umfassen. Eine Befristung des Gesetzes ist neben der Evaluierung
nicht angezeigt, denn durch den Erlass eines Denkmalschutzgesetzes kommt das Land Hessen
seiner Verpflichtung aus Art. 62 Verf HE nach, die auch weiterhin bestehen wird. Der Umgang
mit und die Bewahrung von Kulturdenkmélern als greifbare Manifestation der Geschichte wird
weiterhin regelungsbediirftig bleiben, sodass die Gefahr des Auslaufens des Denkmalschutgeset-
zes keinen Mehrwert schafft und lediglich sowohl bei Eigentiimerinnen und Eigentiimer als auch
bei allen mit Denkmalschutz und Denkmalpflege Befassten zu Verunsicherung fithren kann. Zu-
dem setzt auch das Bundesrecht — etwa im Rahmen der Vorschriften zur steuerlichen Privilegie-
rung - voraus, dass das Landesrecht geschiitzte Kulturdenkmaler bestimmt.

26. Zu Art. 1 Nr. 26 (§ 33 HDSchG)

Da die Inkrafttretensregelung im letzten Paragrafen des Stammgesetzes zu stehen hat (Handbuch
der Rechtsférmlichkeit (HdR), 3. Aufl., Rn. 443), wird die Regelung zur Evaluierung als § 32
eingefiigt, die Inkrafttretensregelung wird dadurch zu § 33.

27. Zu Art. 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Anderungsgesetzes.

Wiesbaden, 27. Januar 2026

Fiir die Fraktion Fiir die Fraktion
der CDU der SPD
Die Fraktionsvorsitzende: Der Fraktionsvorsitzende:

i C/(Zm-/ e s

Ines Claus Tobias Eckert



	03483_EIL
	Gesetzentwurf
	Fraktion der CDU,
	Fraktion der SPD,
	Gesetz zur Änderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes
	HESSISCHER LANDTAG

	03483_EIL
	Gesetzentwurf
	Fraktion der CDU
	Fraktion der SPD
	Gesetz zur Änderung des Hessischen Denkmalschutzgesetzes

	HESSISCHER LANDTAG


